
Rahmenordnung zur Feier öffentlicher Gottesdienste 

ab 5. März 2022 

Für gottesdienstliche Feiern gilt ab sofort: 

• Das Tragen einer FFP2-Maske ist bei Betreten und Verlassen der 

Kirche verpflichtend. Darüber hinaus (am Platz) ist das Tragen einer 

FFP2-Maske empfohlen, aber nicht verpflichtend. 

• Der Mindestabstand entfällt. 

• Weiterhin gilt es Hände beim Betreten der Kirche zu desinfizieren. 

• Das Weihwasser am Kircheneingang wird wöchentlich gewechselt. 

• Der Gemeindegesang unterliegt keiner Einschränkung, für Chor-

gesang gelten eigene Regelungen. 

• Der Friedensgruß wird ohne Handreichung zugesprochen. 

• Beim Kommuniongang ist das Tragen der FFP2-Maske dringend 

empfohlen. 

• Die Hl. Beichte ist unter bekannten Maßnahmen jederzeit möglich. 

• Krankenkommunion und -salbung ist nach Absprache mit Diakon 

(nur Kommunion) und Priestern als Hausbesuch möglich. 

• Die Pfarren halten ihre Kirchen tagsüber offen und laden zum 

persönlichen Gebet ein. 

• Wer krank ist, sich krank fühlt oder bei wem der Verdacht auf eine 

ansteckende Erkrankung besteht, muss auf die Teilnahme an einer 

gemeinsamen Gottesdienstfeier verzichten. 

• Wer aus gesundheitlichen Gründen Bedenken hat, ist eingeladen, 

daheim als Hauskirche Gottesdienst zu halten und sich im Gebet mit 

anderen zu verbinden (Radio, TV, Internet). 


